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Als rechtskräftig anerkannt seit 9. Juli 2012

Bis zu 20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte sind als
Sonderausgaben jährlich abzugsfähig. 

Der oben beschriebene Sonderausgabenabzug steht
Ihnen auch bei Zustiftungen offen. Zusätzlich können Sie
als Stifter/Stifterin weitere Beträge in Höhe von 1 Mio.
Euro (bei gemeinsam veranlagten Ehegatten 2 Mio. Euro)
im Rahmen des Sonderausgabenabzugs geltend machen.
Dieser Betrag kann steuerlich auf bis zu 10 Jahre verteilt
werden.

Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig von der Erb-
schaftsteuer befreit.

Die Einbringung der Vermögensgegenstände innerhalb
von 24 Monaten nach dem Todesfall führt zum rückwir-
kenden Erlöschen der angefallenen Erbschaftsteuer.

Spenden werden unmittelbar für die
Zweckverwirklichung der Stiftung ver-
wendet. 

Ihre Zustiftung erhöht das Stiftungsver-
mögen. Aus den Erträgen der Vermö-
gensanlage werden die Stiftungszwecke
dauerhaft verfolgt.

Sie können Ihre Zuwendung an die Bür-
gerstiftung Langenzenn in der Stifterge-
meinschaft der Sparkasse Fürth in einer
letztwilligen Verfügung (Testament/Erb-
vertrag) festlegen. Hierfür wird empfoh-
len, einen juristischen Berater hinzu zu
ziehen. Ein Stiftungsrat wacht dauerhaft
darüber, dass die Erträge satzungsgemäß
verwendet werden. 

Zustiftung geerbten Vermögens durch die
Erben.

Spenden:

Zustiftungen
zu Lebzeiten:

Letztwillige
Verfügung:

Zustiftung
durch Erben:

Steuerliche VorteileZuwendungsmöglichkeiten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Langenzenn – das sind wir alle! Und ge-
meinsam können wir etwas bewegen. Es
mangelt in unserer Stadt zum Glück nicht
an guten Ideen und den dazugehörigen
Menschen, die bereit sind, sich für ihre
Träume und Visionen zu engagieren. Die

finanziellen Mittel sind es jedoch häufig, die gute Ideen im
Sand verlaufen lassen. An anderer Stelle ist es gerade die
Zeit, die soziales Engagement einschränkt.

Unsere Bürgerstiftung bietet nun jedem Bürger, der sich bei
geringem Aufwand gerne für seine Heimatstadt engagieren
möchte, eine Möglichkeit, aktiv zu werden. Jeder kann Stifter
werden. Auch kleine Beträge helfen, nachhaltig ein enormes
Stiftungskapital aufzubauen und unterschiedlichste ge-
meinnützige Projekte zu fördern. Die Stadt Langenzenn
selbst legt mit 25.000 Euro einen Grundstein für den Erfolg.

Wer stiftet, denkt voraus. Wer stiftet, handelt zukunftsorien-
tiert. Wer stiftet, engagiert sich für seine Stadt und seine
Mitbürger. Gestalten Sie mit Ihrer Zustiftung die Zukunft
Langenzenns!

Ihr

Jürgen Habel
1. Bürgermeister

Vermögen stiften
bedeutet Zukunft gestalten

Spenden hilft
kurzfristig, stiften

hilft dauerhaft
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Was ist die

Bürgerstiftung Mengen?

Die Bürgerstiftung Mengen ist eine unabhängige, 
autonom handelnde Gemeinschaftsstiftung von 
Bürgern für Bürger und dient dem Gemeinwohl. 
Sie will bürgerschaftliches Engagement in der 
Stadt Mengen einschließlich der Teilorte fördern. 

Die Bürgerstiftung ist wirtschaftlich und 
politisch unabhängig. Sie ist weder konfessionell 
noch parteipolitisch gebunden, einzig der Vor-
stand entscheidet auf Grund von Anträgen über 
die Verwendung der zur Verfügung stehenden 
Mittel und muß darüber jährlich Rechenschaft ab-
legen. Die Bürgerstiftung Mengen untersteht der 
Aufsicht des Regierungspräsidiums Tübingen.  Die 
Stifter oder Spender, Parteien oder Unternehmen 
haben keinen Ein� uß auf die Entscheidungen des 
Stiftungsvorstands.

Mit der Gründung der Bürgerstiftung 
können sich Bürgerinnen und Bürger bei der Ge-
staltung des Gemeinwesens einbringen. Es gibt 
immer wieder Situationen, Schicksale, Irrwege, 
unerwartete Belastungen oder Projekte, die wei-
tere Hilfe und Unterstützung erfordern. Häu� g 
fehlen auch die � nanziellen Mittel. Hier gilt es, 
Verantwortung zu übernehmen!

Die Bürgerstiftung ho� t auf die Unterstüt-
zung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen und Organisationen, sei es 
durch � nanzielle Zuwendungen oder das Einbrin-
gen von Zeit und Ideen.

Was sind die

Ziele der Stiftung?

Stiftungszweck ist es, das Gemeinwesen der Stadt 
Mengen einschließlich der Teilorte zu stärken, ge-
meinsame bürgerschaftliche Verantwortung zu för-
dern und Kräfte der Innovation zu mobilisieren.

Die Bürgerstiftung Mengen unterstützt Projekte, die 
von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind 
oder Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Dies geschieht durch die Förderung

– der Bildung und Erziehung 

– der Jugend- und Altenhilfe 

– der Kunst und Kultur 

– der Heimatp� ege 

– der Völkerverständigung 

– der Wissenschaft und Forschung 

– des ö� entlichen Gesundheitswesens 

– des Umwelt- und Naturschutzes 

– der Hilfe für Menschen mit Behinderung 

– des Sports 

– mildtätiger Zwecke 

Wir brauchen Ihre Hilfe.
Unterstützen Sie uns!

Ehrenamtliche Mitarbeit

Sie können bei uns aktiv werden. Bei unseren Projekten 
sind wir auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angewiesen. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Zustiftungen

Sie helfen durch Zustiftungen, das Stiftungskapital zu er-
höhen und der Stiftung eine langfristige Perspektive für 
ihr Wirken zu geben. Der Bürgerstiftung Mengen steht 
für ihre Arbeit nicht das Stiftungskapital selbst, sondern 
lediglich dessen Erträge (Zinsen) zur Verfügung. Das 
Stiftungskapital selbst muß unangetastet bleiben.

Spenden

Auch die kleinste Spende ist willkommen! Ihre Spende 
kann unmittelbar zur Förderung gemeinnütziger Zwecke 
verwendet werden. Sie ermöglichen der Bürgerstiftung 
damit zeitnahes Handeln und somit auch die Unterstüt-
zung aktueller Projekte.

Letztwillige Verfügung

Sie können Ihre Zuwendung an die Bürgerstiftung in 
einer letztwilligen Verfügung (Testament/Erbvertrag) 
festlegen. Auch kann geerbtes Vermögen durch die Er-
ben zugestiftet werden.

SteuerlicheVorteile

Spenden und Zustiftungen können als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden. Im Erbfall ist die Zuwendung 
an die Stiftung vollständig von der Erbschaftsteuer be-
freit.  Die Einbringung von Vermögensgegenständen 
durch die Erben innerhalb von 24 Monaten nach dem 
Todesfall führt zum rückwirkenden Erlöschen der an-
gefallenen Erbschaftsteuer.


